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 Veröffentlicht am 11.07.2001

Index

66/03 Sonstiges Sozialversicherungsrecht

91/01 Fernmeldewesen

Norm

BPGG 1993 §12 Abs1 Z1;

BPGG 1993 §3 Abs2 idF 1998/I/111;

FMGebO §47 Abs1 Z1;

Rechtssatz

§ 47 Abs. 1 Z. 1 FMGebO ist in verfassungskonformer Weise dergestalt auszulegen, dass als Bezieher von P>egegeld

auch eine Person gilt, der ein diesbezüglicher Anspruch zuerkannt wurde, die Leistung aber während eines stationären

Aufenthaltes in einer Krankenanstalt ruht (ausführliche Begründung im E).
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